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Rahmenvereinbarung

[image: ]


Zwischen

dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Familie, 
Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, 
Kaiser-Friedrich-Str. 5a, 55116 Mainz

vertreten durch Herrn Staatssekretär Janosch Littig,

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und







- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:







Hinweis für den Bieter:
Die Vertragsurkunde wird nach Zuschlagserteilung (Vertragsschluss) vom Auftraggeber aktualisiert, im Original ausgefertigt und zur Unterschrift an den Auftragnehmer übersandt. Änderungen/Ergänzungen des Vertrages durch den Auftragnehmer sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich im Vertragstext selbst zugelassen oder gefordert. Mit seinem Angebot erkennt der Auftragnehmer den Vertragsentwurf unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen im Rahmen des Vergabeverfahrens uneingeschränkt an.

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Ab 01. März 2026 übernimmt der Auftragnehmer die Trägerschaft „Dialog- und Beratungsstelle Kommunale Integration“ gemäß der Anlage 1.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Durchführung der in § 2 aufgeführten Leistungen, um das zuständige Fachreferat des Auftraggebers bei der Etablierung, der Weiterentwicklung und der Steuerung des Kommunalen Integrationsmanagements Rheinland-Pfalz zu beraten und zu unterstützen. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit Anlage 2.

(3) Diese Rahmenvereinbarung berechtigt den Auftraggeber Leistungen aus § 2 zu bestellen. Er ist nicht abrufverpflichtet. Es handelt sich um eine Rahmenvereinbarung nach § 21 VgV. Sofern sich die Bestellung auf eine vertragsgegenständliche Beratungsleistung bezieht, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese anzunehmen und nach Maßgabe des Auftraggebers auszuführen.

§ 2 Leistungen des Auftragnehmers

Zur Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben wird der Auftragnehmer folgende Leistungen erbringen:

1. Beratung und Unterstützung des MFFKI
a. Regelmäßige, in der Regel monatliche Treffen mit dem MFFKI-Fachreferat, in denen Fragen der konzeptionellen Weiterentwicklung und Steuerung des KIM diskutiert sowie aktuelle Entwicklungen auf kommunaler Ebene und sich daraus ergebende Folgen für das KIM diskutiert werden. Die Protokollführung liegt zum Zweck einer einheitlichen Dokumentation bei der DBKI.
b. Unterstützung und Zuarbeit bei der Entwicklung einer internen Strategie des MFFKI für die Begleitung des KIM und Erstellen eines KIM-Leitfadens. Darin werden Ziele und Handlungsstrategien des MFFKI in der Arbeit mit dem KIM festgehalten und Prioritäten definiert. Dieser Leitfaden wird regelmäßig fortgeschrieben.
c. Verfolgen aktueller Entwicklungen im Bereich KIM bundesweit und deren Diskussion mit dem Fachreferat. Entstehende Handlungsbedarfe werden aufgezeigt, diskutiert und priorisiert.

2. Aufbau und Weiterentwicklung Dialogprozess MFFKI-KIM 
a. Aufbau eines Dialogprozesses für den fortlaufenden Austausch zwischen dem MFFKI-Fachreferat und den Vertreterinnen und Vertretern des KIM. Hierfür wird ein geeigneter Gesprächsrahmen entwickelt. 
· Diese Arbeitstreffen dienen dazu, die Kommunen unter Beachtung der Zielsetzungen des KIM-Leitfadens des MFFKI im ersten Schritt beim Etablieren und bei der Entwicklung ihres KIM zu begleiten und bei Bedarf zu beraten. Im zweiten Schritt unterstützen die DBKI und das MFFKI-Fachreferat die Vertreterinnen und Vertreter des KIM dabei, ihre individuellen Schwerpunkte für die örtliche Integrationsarbeit zu setzen und Ziele zu formulieren.  
· Inhaltlich stehen bei diesen Meetings die Abstimmung aktueller Prozesse und Bedarfe sowie der Austausch zu künftigen Weiterentwicklungen im Fokus.  
· Die DBKI ist in die thematische Gestaltung dieser Arbeitstreffen eingebunden und erarbeitet regelmäßig Themenvorschläge. Diese tragen zum einen einem zielorientierten Prozessmanagement Rechnung und sie gehen zum anderen auf die konkreten Bedarfe der Vertreterinnen und Vertreter des KIM ein. 
b. Teilnahme an den monatlichen Treffen des MFFKI und den Vertreterinnen und Vertretern des KIM.
c. Entwickeln von Methoden und Formaten für den Dialog zwischen Land und Kommunen, die über die monatlichen Meetings hinausgehen (z.B. Jahreskonferenzen, Seminare, Workshops, Austauschtermine in Präsenz und digital).

3. Beratung und Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter des KIM
a. Ergänzend zu dem regelmäßigen Austausch (s. 2.) etabliert die DBKI mit den Vertreterinnen und Vertreter des KIM einen langfristig angelegten bedarfsorientierten Beratungs- und Unterstützungsprozess. 
Mögliche Handlungsfelder reichen von der Betreuung der KIM-Teams bei der Erstellung und Auswertung einer Bestandsaufnahme der Integrationsinfrastruktur in ihrer Kommune, über das Identifizieren von Handlungsbedarfen hinsichtlich der Weiterentwicklung bestehender Strukturen bis hin zu deren Koordinierung und Steuerung. Bei Bedarf werden den Kommunen Vor-Ort-Besuche abgestattet.  
b. Beratung der Vertreterinnen und Vertreter des KIM beim Auf- oder Ausbauen verwaltungsinterner Vernetzungsstrukturen. 
c. Erarbeiten eines Best Practice-Konzepts für die Netzwerkarbeit des KIM in der Kommune (z.B. Teilnahme an Gremiensitzungen der Verwaltung und der Kommunalpolitik, regelmäßige Jours fixes mit Entscheidungsträgern, regelmäßiger Austausch mit freien Trägern in Haupt- und Ehrenamt). 
d. Jährliches Vernetzungstreffen / Fachveranstaltung für die Vertreterinnen und Vertreter des KIM: Planung, Organisation, Durchführung und Moderation.
e. Identifizierung von Fortbildungsbedarfen von Vertreterinnen und Vertreter des KIM. Recherche und Information über geeignete Fortbildungsangebote. 
f. Internet-Auftritt: Entwicklung und Pflege einer KIM-Seite auf den Internetseiten des Ministeriums.

4. Evaluierung des KIM
a. Evaluierung der Jahresberichte, die die Vertreterinnen und Vertreter des KIM zum 15. Dezember eines Jahres vorlegen. Erstellen einer landesweiten Dokumentation, die die KIM-Jahresberichte zusammenfassend beschreibt und auswertet.
b. Evaluierung des Fragebogens, den Vertreterinnen und Vertreter des KIM zusammen mit dem Jahresbericht beim MFFKI einreichen.
c. Beratung des MFFKI-Fachreferats bei der regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der Evaluierungsparameter des KIM-Fragebogens.

5. Qualitätskontrolle
a. Beschreibung der geplanten DBKI-internen Qualitätskontrolle: Benennen konkreter qualitativer und quantitativer Ziele für die unter 1. – 4. genannten Tätigkeiten. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den bei der Erbringung von Leistungen eingesetzten Beschäftigten das zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltende Mindestentgelt je Zeitstunde zu zahlen.

§ 3 
Ausführung, Leistung, Berichte

(1) Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01. März 2026 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027. In dieser Zeit kann der Auftragnehmer mit der Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen nach Wahl des Auftraggebers beauftragt werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu gleichen Konditionen einmalig für weitere 24 Monate oder zweimalig um 12 Monate bis längstens Ablauf des 31. Dezember 2029 zu verlängern.

(2) Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der Leistungen verpflichtet. Die Beauftragung von weiteren Personen, die Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter die entsprechenden Erfahrungen und Qualifikationen für die Auftragsausübung mitbringen, ist zulässig. Insoweit gelten die Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch für die beauftragten Personen. 

(3) Der Auftragnehmer trägt gegenüber dem Auftraggeber die alleinige Verantwortung für die rechtzeitige und vertragsgemäße Erfüllung des Werkvertrages.

(4) Der Auftragnehmer legt Jahresberichte jeweils zum 15. Dezember eines Jahres vor. In diesem werden die Tätigkeiten der DBKI beschrieben, sowie quantifizierbare Parameter aufgeführt, die eine Evaluierung der DBKI erlauben. Ihnen ist eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen voranzustellen.
(5) Unabhängig von den einzelnen Projektphasen verpflichtet sich der Auftragnehmer, fachliche Wünsche des Auftraggebers zu berücksichtigen, dem Auftraggeber auf Verlangen jederzeit Auskunft über den Stand der Arbeit und Einblick in die erbrachte Leistung zu geben. 

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das in seinem Angebot (Anlage 2) benannte Personal auch tatsächlich für die Erfüllung der Vertragsplichten einzusetzen. Etwaige Personalwechsel sind dem Auftraggeber möglichst frühzeitig mitzuteilen.  Mit Ausnahme von Krankheit, Tod oder Kündigung verwirkt der Auftragnehmer andernfalls in jedem Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 Euro. 

Folgende Mitarbeiter werden für die Vertragslaufzeit festgeschrieben:
…………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die einem Themenkomplex zugeordneten, in die auftraggeberspezifischen Themen eingearbeiteten und durch bereits erfüllte Aufträge erfahrenen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner nicht gleichzeitig urlaubsbedingt oder aufgrund sonstiger planbarer Umstände abwesend sind. Sollten dennoch Einarbeitungen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und / oder Einarbeitungen vorgenannter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auftragnehmers in andere Themen erforderlich werden, stellen diese keine vergütungspflichtigen Leistungen des Auftragnehmers dar.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den sofortigen Austausch einer/s oder mehrerer für die Leistungserbringung eingesetzten Beraterin oder Beraters bzw. Projektmanagerin oder Projektmanagers zu verlangen, wenn die eingesetzte Person den Anforderungen nicht gerecht wird oder sonst ein wichtiger Grund vorliegt. Dem Auftragnehmer stehen in diesem Fall keine Ansprüche auf Schadensersatz, Verdienstausfall oder sonstige Zahlungen gegen den Auftraggeber zu.

Der Auftragnehmer übernimmt die durch den Austausch entstehenden Kosten. Dies gilt insbesondere für Einarbeitungsaufwände.

§ 4 Vergütung

(1) Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber die vereinbarte Vergütung (brutto) gemäß Anlage 2. Die Auszahlung erfolgt monatlich nach Vorlage einer Rechnung bis spätestens zum 5. des Folgemonats. Der vereinbarte Preis gilt unverändert während der Vertragslaufzeit. Weitergehende Zahlungsansprüche des Auftragnehmers sind ausgeschlossen. Alle anfallenden Kosten wie Personal-, Sach- und Reisekosten (Fahrt-, Übernachtungs-/ Unterbringungs- und Verpflegungskosten), insbesondere im Zusammenhang mit den in § 2 (Leistungsbeschreibung) beschriebenen Veranstaltungen sowie Entgelte an Dritte, die vom Auftragnehmer beauftragt werden, sind in dieser Vergütung enthalten.

(2) Die Vergütung beschränkt sich auf maximal 150.000,00 EUR brutto je 12 Monate.

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in einem privatrechtlichen Vertrag die Weiterleitung der Vergütung gemäß Abs. 1 an die einzelnen Mitglieder eines etwaigen Konsortiums abschließend eigenverantwortlich zu regeln.

(4) Darüber hinaus sind mit der Zahlung der Vergütung alle Aufwendungen für die Abstimmungsgespräche mit dem Auftraggeber, für Präsentationen der Ergebnisse nach Fertigstellung des Berichts (§ 8) und für die in § 12 aufgeführten Rechte abgegolten.

(5) Werden die unter § 2 aufgeführten Leistungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erbracht, steht dem Auftragnehmer ein Betrag entsprechend der erbrachten Leistungen zu. Dies gilt auch für den Fall, dass einzelne Kooperationspartnerinnen oder Kooperationspartner des Auftragnehmers die unter § 2 aufgeführten Leistungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erbringen. 

(6) Die Schlusszahlung des Auftraggebers erfolgt binnen 30 Tagen nach Eingang des Schlussberichtes inklusive detaillierter umsetzungsorientierter Empfehlungen für künftige Jahre, sofern alle im Vertrag genannten Leistungen erbracht wurden.

(7) Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz ist aufgrund des E-Rechnungs-Gesetzes Rheinland-Pfalz vom 3. Juni 2020 dazu verpflichtet, elektronische Rechnungen über digitale Kanäle zu empfangen. Eine elektronische Rechnung ist direkt als Upload über den Zentralen E- Rechnungseingang RLP (ZRE-rlp@Poststelle.rlp.de) zu übermitteln. Voraussetzung für die Einreichung per Upload ist die vorherige Registrierung am Nutzerkonto RLP (https://nutzerkonto.service.rlp.de/) und die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen des Zentralen E-Rechnungseingangs RLP. Weitere Informationen finden Sie unter https://e-rechnung.service.rlp.de/de/startseite/. Zur genauen Adressierung der elektronischen Rechnungen ist die Leitweg-ID des Ministeriums zu verwenden. Die Leitweg-ID lautet: Abteilung 72: 07 - 0001701100072-32.

§ 5 Nacherfüllungsanspruch

Der Auftraggeber hat das Recht, Nacherfüllung der in § 2 vereinbarten Leistungen zu verlangen und dazu eine angemessene Frist zu setzen, falls die Leistungen nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen. In diesem Fall wird die Zahlung der Vergütung nach § 4 Abs. 6 dieses Vertrages bis zur Erledigung der Nacherfüllung aufgeschoben. Erfolgt die Nacherfüllung nicht innerhalb der dafür gesetzten Frist, entfällt die Zahlung nach § 4 Abs. 6.


§ 6 Leistungsausfall

(1) Kann der Auftragnehmer die in § 2 dieses Vertrages bezeichneten Leistungen aus Gründen, die der Auftraggeber nicht zu vertreten hat, nicht erbringen, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren.

(2)  Im Falle des Leistungsausfalls nach Abs. 1 entfällt die in § 4 genannte Vergütung. Bereits geleistete Zahlungen des Auftraggebers nach § 4 sind innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Information unter Angabe der Buchungsstelle „Laufendes Haushaltsjahr/0703/119 12 an die Landesoberkasse in Koblenz bei der Bundesbank Koblenz, IBAN: DE10 5700 0000 0057 0015 06, BIC MARKDEF1570 unter Angabe des Stichwortes „Haus der Sprachmittlung“ zurückzuzahlen. In diesem Fall sind Verzugszinsen über den bis dahin gezahlten Betrag von 5 v. H. über dem zum Zeitpunkt des Verzuges geltenden Basiszinssatz der Deutschen Bank zu zahlen.

§ 7 Zeit und Ort der Leistungserbringung

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in einem privatrechtlichen Vertrag die Aufteilung der Leistungserbringung zu regeln, sofern mehrere Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung (Konsortium) berechtigt sind.

(2) Der Auftragnehmer bestimmt seinen Arbeitsort und seine Arbeitszeit eigenverantwortlich.

(3) Als Zeitrahmen zur Erbringung der Leistungen wird der 01. März 2026 bis 31. Dezember 2027 festgelegt. 

(4) Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbaren, in einem vom Auftraggeber zu bestimmenden Rhythmus, mindestens jedoch einmal im Monat, zu einem regelmäßigen Jour Fix am Sitz des Auftraggebers zusammenzukommen.

§ 8 Berichterstattung

Der Auftragnehmer stimmt seine laufende Arbeit und deren Ergebnisse mit dem zuständigen Referat des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration regelmäßig und eng ab. Geplant ist, dass alle Kooperationspartner in diesen Austausch eingebunden sind.

§ 9 Kündigung 
(1) Dem Auftraggeber steht ein ordentliches Kündigungsrecht mit vierwöchiger Kündigungsfrist zum Monatsende zu. 
(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Es gilt der § 623 BGB.

§ 10 Schweigepflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihr im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm während ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekanntwerdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sonstigen geschäftlichen bzw. betrieblichen Tatsachen und personenbezogenen Daten auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren.

(3) Der Auftragnehmer ist mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen seiner Tätigkeit zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Beachtung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DVGO) und des Landesdatenschutzgesetzes und unterwirft sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz (§ 4 Abs. 1 LDSG). Der Auftragnehmer darf die personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten; ist er der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er diesen unverzüglich darauf hinzuweisen (§ 4 Abs. 3 LDSG). Bei Einschaltung Dritter hat der Auftragnehmer deren Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach diesen Bestimmungen sicherzustellen.

§ 11 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren und insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht Einsicht nehmen können. 

(2) Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der Dauer des Vertrages auf Anforderung und nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert dem Auftraggeber zurückzugeben. 

§ 12 Nutzungsrechte/Sicherung der Leistungsergebnisse

(1) Mit der Zahlung der vertraglich festgelegten Vergütung gehen, zum Zeitpunkt ihres Entstehens, spätestens ihres Erwerbs alle übertragbaren Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungsrechte zur Verwertung des Abschlussberichts und aller anderen unter diesem Vertrag erbrachten Werke und Leistungen auf das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz über. Dies schließt alle Rechtspositionen an Konzepten, Ideen, Entwürfe und Gestaltungen frei von Rechten Dritter zur exklusiven, räumlich, inhaltlich und sachlich unbeschränkten und umfassenden Verwertung in allen derzeit bekannten und zukünftig bekanntwerdenden Medien und Nutzungsarten ein. Die Übertragung schließt auch das Recht zur Weiterübertragung an Dritte ein.

(2) Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber das unbeschränkte Recht zur Veröffentlichung und Verbreitung aller Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit dem Integrationsministerium, auch in digitalisierter Form. Der Auftraggeber kann dabei als Herausgeber auftreten

(3) Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass auf der Transparenzplattform des Landes Rheinland-Pfalz veröffentlich werden können:
a) 	der wesentliche Inhalt dieses Vertrages (gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 4 Landestransparenzgesetzt Rheinland-Pfalz)
b) 	wesentliche Inhalte des Abschlussberichtes einschließlich entsprechender Präsentationen (gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 7 Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz).

(4) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber mit Beendigung des Auftrages die zur Ausführung des Auftrages gesammelten Daten und schriftlichen Ausarbeitungen zur Verfügung. 

§ 13 Sonstige Ansprüche/Rentenversicherung

(1) Mit der Zahlung der in diesem Vertrag vereinbarten Vergütung sind alle Ansprüche des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus diesem Vertrag abgegolten.

(2) Für die Versteuerung der Vergütung hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Das Land ist verpflichtet, das zuständige Finanzamt über den Abschluss dieses Vertrages zu unterrichten.

(3) Bei der vereinbarten Vergütung handelt es sich um „Einkünfte aus selbstständiger Arbeit“ im Sinne des Steuerrechts, für deren Versteuerung Der Auftragnehmer verantwortlich ist. Daraus folgt, dass gesetzliche Sozialversicherungspflichten des Auftraggebers nicht bestehen. 

(4) Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er und seine Beschäftigten nach § 2 Satz 1 Nr. 9 und Satz 2 SGB VI rentenversicherungspflichtig sein können.

(5) Ein weiteres Beschäftigungsverhältnis zum Land wird durch diesen Vertrag nicht begründet. Ebenso können hieraus keine weiteren Verpflichtungen des Auftraggebers hergeleitet werden. Insbesondere trägt der Auftraggeber keine Kosten für Personen- oder Sachschäden des Auftragnehmers oder von Dritten, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Werkes eintreten.

§ 14 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

(3) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt. 

(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Mainz.





Mainz, den..........................................  		……., den .............................................. 



______________________________		_______________________________ Unterschrift Auftraggeber 							Unterschrift Auftragnehmer











Anlage 1: Vergabeunterlagen
Anlage 2: Angebot des Auftragnehmers
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